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Schlimmer geht immer

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

erinnern Sie sich? In Heft 3 thematisierte VKU das The-
ma Parkverhalten unter Alkoholeinfluss. Mein Editorial 
ging damals auf die zu diesem Zeitpunkt noch bevor-
stehende Verabschiedung und, man kann es nicht an-
ders schreiben, „Schnapsidee“ zur Legalisierung von 

Cannabis ein. Selten gab es dazu im Nachgang so viele positive Reaktionen 
und Zustimmung aus der VKU-Leserschaft. 
Inzwischen sind ein paar Monate vergangen. Cannabis wurde tatsächlich lega-
lisiert, der private Anbau durch Erwachsene zum Eigenkonsum ist zulässig, ja 
man darf in Cannabis-Clubs die Droge sogar gewerblich anbauen. 
Nachweislich führt der Konsum von Cannabis zu eingeschränkter Konzent-
ration und Aufmerksamkeit. Berauschende Reaktionen sind der gewollte Ef-
fekt von Drogen, sonst wäre ihr Konsum sinnlos. Zugleich ist bekannt und es 
gibt / gab bis dato Einigkeit darüber, dass Fahrten unter Drogen unzulässig 
sind. Dafür hatte man im Falle Cannabis sogar jahrelang einen definierten 
Grenzwert von 1,0 ng THC/ml Blutserum. Statt es dabei zu belassen und weiter 
auf die Gefährlichkeit von Drogen hinzuweisen, ist nun zum Abschluss der ab-
surden Diskussionen genau das Gegenteil passiert. Tatsächlich einigten sich 
„Experten“ zum 22. August 2024 auf einen höheren Grenzwert 3,5 ng/ml Blut-
serum. Viele werden darüber nur den Kopf schütteln.
Doch schlimmer geht offenbar immer und beim Blick in die Ausgabe 19/2024 
von auto, motor und sport auf Seite 9 findet man ein Interview mit Dipl.-
Psych. Horst Ziegler. Ziegler erläutert darin die groteske Regelung, dass eine 
MPU nun erst bei zwei Drogenfahrten vom Gesetzgeber vorgesehen ist. Zieg-
ler gegenüber ams: „Bei einer einmaligen Cannabis-Fahrt spielt es kaum eine 
Rolle mehr, wie hoch der THC-Gehalt oder der THC-COOH-Gehalt ist (Anm.: 
Über den COOH-Wert lässt sich ermitteln, ob es sich um einen gewohnheits-
mäßigen Konsum handelt). Auch die Kombination Alkohol und THC führt bei 
geringeren Alkoholwerten in der Regel nicht mehr zur MPU. Das individuelle 
Mobilitätsbedürfnis einer eher kleinen Cannabis-affinen Bevölkerungsgruppe 
wird vor den Allgemeinschutz aller Verkehrsteilnehmer gestellt.“ 

Mit besten Grüßen, Ihr

Thomas Seidenstücker, Chefredakteur VKU
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